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An das 

\ \ 

'\ 
K\AM�iER DER '\VIRTSCHAFTSTREUIIÄNDER 
1081 "'\-VIEN VIII, BENNOPLATZ 4/I / / TELEFON 421672"'0'11-

TELEX�264 TELEGRAMM ADRESSE WITREUKA WIEN TELEFAX 42167255 

Präsidium des Nationalrates 

Parlament 

1017 W i e  n 

IHR ZEICHEN IHRE NACHRICHT VOM UNSER ZEICHEN DATUM 

678/89/Dr.Schn/Si 28.7.1989 

BETRIFFT Entwurf eines Bundesgesetzes, mit welchem das Bundesgesetz 

betreffend Beschränkungen in der Verfügung über Gegenstände 

von geschichtlicher, künstlerischer oder kultureller 

Bedeutung (Denkmalschutzgesetz) geändert wird 

-----------------------------------------------------------

Unter Bezugnahme auf die Ubersendungsnote des Bundes­

ministeriums für Wissenschaft und Forschung vom 21.4.1989, 

Zl. 12.912/1-33/89, gestattet sich die Kammer(wunschgemäß 

25 Ausfertigungen ihrer Stellungnahme zu oa. Betreff mit 

der Bitte um Kenntnisnahme zu übermitteln. 

Beilagen 

Postsparkassen-Konto 1838.848 

DVR: 0459402 

Der Kammerdirektor: 

/ 
j( i['il� 

Bankkonten: 004 9-46000100 Creditanstalt Bankverein, Wien 

301 9 338 0000 Bank für Wirtschaft und Freie Berufe A.G .. Wien 
2 38-109066/00 Österr. Länderbank A.G., Wien 

10/SN-216/ME XVII. GP - Stellungnahme (gescanntes Original) 1 von 6

www.parlament.gv.at



KAMl\fER DER "\VIRTSCHAFTSTREUHÄNDER 
10SI ""IEN VIII, DENNOPLATZ li/I // TELEFON ... � IR 72-0. 

TELEX 112 264 TELEGRAMMADRESSE WITREUKA WIEN TELEFAX 42167255 

An das 
Bundesministerlum für 
Wissenschaft und Forschung 

Minoritenplatz 5 
101 4 W i e n 

IHR ZECHEN IHRE NACHRICHT VOM 

Zl. 12.912/1-33/89 21.4.1989 
U NSER ZEICHEN DATUM 

678/89/Dr.Schn/Si 28.7.1989 

BETRlm: Entwurf eines Bundesgesetzes, mit welchem das Bundesgeset z 
betreffend Beschränkungen in der Verfügung über Gegenstände 
von geschichtlicher, künstlerischer oder kultureller 
Bedeutung (Denkmalschutzgesetz) geändert wird 
-------------- --------- ------------------ ------------------

Unter Bezugnahme auf die Übersendungsnote des Bundes­

ministeriums für Wissenschaft und Forschung vom 2 1 . 4 . 1 9 8 9, 

Zl. 12.9 12 / 1-3 3/89, gestattet sich die Kammer der Wirt­

sChaftstreuhänder, zu dem Entwurf eines Bundesgesetzes, 

mit welchem das Bundesgesetz betreffend Beschränkungen in 

der-Verfügung über Gegenstände von geschichtlicher, künstle­

rischer oder kultureller Bedeutung (Denkmalschutzgesetz) 

geändert wird, wie folgt Stellung zu nehmen: 

Posts�arkassen-Konto 1838.8 4 8  

DVR: 0459402 

.1. 

Bankkonten: 00�9-46000/00 Creditanstalt Bankverein, Wien 
3019338 0000 Bank für Wirtschaft und Freie Berufe A.G .. Wien 

238-109066/00 ästerr. länderbank A.G., Wien 
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Bei ZU 8 rkennung des Erfordernisses einer zeitgemäßen Denk­
malpflege ist Kritik aro Entwurf in dreierlei Hinsicht an­

zubringen: 

1. Die vorgesehenen Anderungen sind zum Teil nicht praxis­
gerecht 

2. Die formulierungen des Entwurfes sind dez 6ft aren kaum 
verständlich, verschachtelt, in zich und mit der Rechts­
ordnung im Widerspruch stehend und schaffen unnötige 
Rechtsunsicherheit. 

3. Im Entwurf komm ein stark obrigkeitliches Denken zum 

Ausdru ck , die Belastungen aus dem öffentlichen Inter esse 
der Denkmalpflege werden fast ausschließlich dem Eigen­
tUrner ( insbesondere Grundeigentümer) auferlegt, ohne daß 
hinreichend Entsch�digungsansprüche zugestand�n wer.den. 

Zu 1. Die vor.gesehenen Änderungen sind zum Teil nicht 
praxisgerecht. 

--------------------------------------------------

Im § 2 Abs 1 des Entwurfes soll eine Neuregelung hin­
sichtlich der im Eigentum von Gebietskörperschaft�n so­
wie gesetzlich anerkannten Kirchen oder Religionsge­
sellsChaften stehenden Liegenschaften gefunden werden. 
Hiebei wird eine Vermutung verankert, daß die Unter­
zChutzstellung nur me�r bis 31.12.2010 zu gelten hat. 
Danach mÜßten bis zu diesem Zeitpunkt alle in Betracht 
kommenden Liegenzchaften in den bffentlichen Büchern 
aufscheinen und die Ersichtlichmachung im Grundbuch über 
Mitteilung des Bundesdenkmalamtes erfolgt sein. Es 

scheint zweifelhaft, ob nach dem gegenwärtigen Stand der 

Inventarisierung eine derartige Arbeit innerhalb der 
nächsten 20 Jahre Zu bewiltigen i5t. 
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Zu 2. Die Formulierun�en des Entwurfes sind des Bfterem 
kaum verständlich, verschaChtelt, in sich und mit der 
Rechtsordnung im Widerspruch stehend und schaften un­
nötige Rechtsunsicherheit. 

In den Erläuterungen wird zu § 3 Abs. 2 der § 2 Abs. 4 
zitiert, die ri chtige Zitierung sollte offensichtlich 
§ 2 Abs. 3 lauten. 

In den Erläuterungen zu l 6 Ab�. 2 wäre statt der 
Zitierung des § 2 Abs. 4 richtig die Zitierunq § 2 Aha.3 
vorzunehmen. 

In § 7 Ab9. 1 wäre statt der Formulierung "von sich aus" 
ges etz estechnisch richtiger "von Amts wegen« zu wählen. 

Die Neuregelung des § 8 Abs. 2 läßt den Fall zu, daß 
trotz Vorliegens einer rechtskräftigen Bau- und Be­
nützungsbewilligunq ein Bauwerk entschädigungs los abge­
tragen werden muß, wobei hiezu nur eine sChriftliche 
Äußerung seitens des Bundesdenkrnalamtes gegenüber dem 
Eigentümer vor Baubeginn erforderlich ist. Hiezu ist 
zu befürchten, daß s e itens des Bundesdenkmalarntes dieser 
einfachere ,  für den Bauwerber belastende Weg gewählt 
wird, statt sich am vorangegang enen behördlichen Ver­
f ahren zu beteiligen. Im Entwurf wird darüberh inaus von 
"VerbotenD gesprochen . § 8 Abs. 2 hat jedoch Gebote zum 

Inhalt. Diese �Verbote" sollen durch Verordnung er­
lassen werden. Eine Ermächtigungzklausel fehlt, ins ­

besondere ist auch nicht angegeben, wer als Ver­
ordnung5gcber f ungieren soll. 

Im § 9 Abs, 1 wird von einer Anzeigepflicht am 
�folgenden Tag� gesprochen, gemeint ist wohl der 
folgende Werktag. 

Im § 9 Abs. 6 ist ein schiedsgerichtliches Verfahren 
nach den Bestimmungen des Verfahrens außer Streitsachen 
vorges ehen . Gemeint ist offensichtlich ein schiedsge­
r ichtl i ch es Verfahren im Rahmen der Zivilprozeßordnung. 
üb dieses Verfahren im gegenständlichen Fall geeignet 
ist, sCheint iraqlich, da dieses den Abschluß eines 
Schiedsvertrages vorsieht. 

Im � 10 Ah�. � ist ein Schreibfehler. Es sollte 

richtigerweise lauten: "au! jeden Fall", 

Im § 10 Ans. 8 wäre richtigerweis e zu ziti er en : 
uDie 1n Abs. 1 und 1 erwähnten PersonenU 
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. Zu 3. Im Entwurf kommt ein stark obrigkeitliches Denken 
zum Ausdruck, die Belastungen aus dem öffentlichen 
Intersse der Denkmalpflege werden fast ausschließlich 
dem Eigentümer (insbesondere Grundeigentümer) auferlegt, 
ohne daß hinreichend Entschädigungsansprüche zugestanden 
werden. 

Die zeitliche Begrenzung einer Genehmigung zur Zer­
störung oder Veränderung eines Denkmales nach § 3 und 4 
innerhalb von 2 Jahren ist zu kurz angesetzt . Insbe­
s ondere die Verpflichtung zur Wiederherstellung von 
Denkmalen, die innerhalb der 2-Jahresfrist erlaubter 
maßen t�i)weise zerstört oder verändert wurden, ist be­
denklich. Es wäre darauf Be�acht zu nehmen , welche 
Gründe für die Nichteinhaltung der Frist vorliegen. 

Der nunmehrige § 5 Abs. 7 des Entwurfes räumt der 
Behörde die Möglichkeit von Entschädigungen nach Er­
messen ein. Hiebei ist auch gleich die Einschränkung 
auf die finanzgesetzlichen Möglichkeiten vorgesehen. 
Es besteht somit auch nach dem Entwurf kein Rechts­
anspruch auf Entschädigung , der vorgesehene Budget­
rahmen läßt auch kaum ausreichende Entschidigungen 
erwarten. 

Im Falle der sogenannten �Rückrest�urierung« i5t gemäß 
§ 5 Abs 8 zwar ein Rechtsanspruch vorgesehen , bedauer­
licherweise jedoch mit erhebl ichen Einschränkungen und 
sehr unklar formuliert. 

Durch den Wegfall der Steuerbegünstigungen des § 19 
Denkmalschutzgesetz mit Ende 1988 und der sehr dlirftigen 
Ersatzreqelung nach § 28 Abs. 3 Z 3 ESTG 19Sfi fehlt aber 
auch ein steuerliches 'A'quivalent für die Belast.ungen aus 
der Denkmalschutz5tellung. Es wäre dringend geboten, tOr 
außerordentliche Belastungen aus dem Denkmalschutz einen 
iusreichenden Rechtsctnspruch auf Entschädigung V0rzu­
sehen, gleich, ob das Gebäude als Erwerbsquelle dient 
oder nicht. 

In jedem Falle ist der § 28 Ab� . 3 z 3 ESTG in der 
Ziti erung des Denkmalschutzgesetzes anzupa5sen. 

Die Verpflichtung der Bezirksverwaltungsbehörde, nach 
U auch in der Umgebung von Denkmalschutzobjekten Ver­
bote, z.B. bei Anbringung von Reklamef.;childern, Sch,tu­
kdBten udgl ., zu erlassen, stellt einen weitgehenden 
Eingriff in das Eigentumsrecht auch nicht denkmal.ge­
schlitzter Bauobjekte dar und ist daher abzulehnen, umso­

mehr, �15 die Gesetzesstelle nicht ausreichende Hinweise 
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für derartige Beeinträchtigungen vorsieht. Wie bereits 
erwähnt, wäre es nach § 8 Abs. 2 des Entwurfes möglich, 
daß ein Eigentümer trotz Vorliegens der behördlichen 
Bewilligungen bestehende Einrichtungen oder Gebäudeteile 
abtragen muß, wenn ein anderes Gebäude in der Umgebung 
unter Denkmalschutz gestellt wird, dies ohne gesetz 
lichen Entschädigungsanspruch. 

Nach § 9 Abs. 2 trifft auch den Eigentümer die Pflicht 
zur Anzeige bei Aufiindun9 eines Bodendenkma les . Diese 
Verpflichtung ist unabhängig davon, ob der Eigentümer 
Kenntnis vom Fund hat. Eine Einschränkung auf die tat­
sächliche Kenntnis wäre unbedingt erforderlich. 

Nach � bewirkt die Erklärung zum Fundhoffnungsgebiet 
erhebliche Belastungen des Grundeigentümers, ohne daß 
hiefür eine Entschädigung vorgesehen ist. Es wire zu­
mindest erforderlich, eine derartige E inschränkung der 
Bewirtschaftungs- und Verwertungsrn6glichkeit im Wege 
der EinheitSbewertung zu berücksichtigen . 

Vollkommen indiskutabel ist die Verständigung des Grund­
eigentümers von der Erklärung zum Fundhoffnungsgebiet 
durch uortstiblichen Anschlagd• Dem Grundeigentümer soll 
nach dem Entwurf für die Äußerung zur beabsichtigten Er­
klärung zum Fundhoffnungsgebiet eine Fri5 t von 6 Wochen 
eingeräumt werden. Im Hinblick auf die Bewirtschaftung 
derartiger Liegenschaften wäre eine Jahresfrist erforder­
l ich . 

Die Kammer bittet höflich um Kenntnisnahme und gestattet 
sich mitzuteilen, daß wunschgemäß 25 Ausfertigungen dieser 
Stellungnahme unter einem dem Präsidium des Nationalrates 
zugeleitet wurden. 

Der Präsident: De

.

�;K�'

.,
merdirektor: 

/ r/ 

/ 'Uf/'/j 
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